
 achtv ver trag 

zwischen 

der Landeshauptstadt Wiesbaden, vertreten dukh den Magistrat, 
- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften - 

- nachfolgend ItVerpächterintt genannt - 
und 

der Firma Bedowa GmbH, Auf dem Rathausplatz 1, 6500 Mainz, ver- 
treten durch Herrn'Bernd Wagner, Parkstraße 99 a, 6200 Wies- 
baden 

sowie 

der Firma Binding-Brauerei AG, Niederlassung ~ischhof sheim, 
Mittelgewann 1 - 5, 6094 Bischhofsheim, vertreten durch Herrn 

I Otmar Schwamb und ~errn Heiner Zauner 

- nachfolgend ItPächterinlt genannt - 

Gesenstand der Pacht 

Die Verpächterin verpachtet aus dem ~rundstück Gemarkung Wies- 
baden, Flur .I, Flurstück 19/15 die in beiliegenden Plänen dar- 
gestellte Fläche zur Nutzung als Cafepavillon sowie das Erdge- 
schoß des Turmes zu Lagerzwecken nebst einem Raum im Oberge- 
schoß des Turmes. Der Pächter kennt den Zustand der Flächen und 
erkennt diese als vertragsgemäß an. 

Pachtdauer 

Das ~ertragsverhältnis beginnt am 01.04.1993 und endet am 
31.03'.2003; es kann schriftlich mit einer Frist von 6.Monaten, 
erstmalig zum 31.03.2003, gekündigt werden. Wird zum jeweiligen 
Ablauf nicht gekündigt, verlängert sich das Pachtverhältnis um 
ein weiteres Jahr. Dem Pächter wird ein zweimaliges Options- 
recht für eine Pachtverlängerung vo,n jeweils 10 Jahren einge- 
räumt. Die Ausübung des Optionsrechtes ist schriftlich, spä- 
testens am 30.09.2002 (30.09.2012), geltend zu machen. 



Baumaßnahme. Unterhaltunq 

Der Pächter verpflichtet sich, entsprechend der mit dem Hoch- 
bauamt der ~erpächterin abgestimmten Planung, die aus den bei- 
gefügten Plänen erkennbar und ihm bekannt ist, ein Pavillon zu 
errichten und als Cafe' zu bewirtschaften. Die ~ertragsparteien 
gehen von einer Investitionssumme von Ca. 500.000,OO DM aus. 

Pächterin getragen. 

Zwischen den Vertragsparteien besteht Einigkeit, daß die Päch- 
terin wirtschaftliche Eigentümerin des zu errichtenden Gebäudes 
als scheinbestandteil des Grundstücks gemäß 8 95 BGB ist. Ihr 
obliegen alle Eigentümerverpflichtungen. 

Bei Beendigung des Pachtverhältnisses nach 30 Jahren'gehen die 
von der Pächterin errichteten Aufbauten ~ebst den technischen 
Einrichtungen entschädigungslos in das Eig-entum der Verpächte- 
rin über, ohne daß Ansprüche auf Verwendungsersatz geltend ge- 
macht werden können. Diese'haben bereits bei der Bemessung der 
Pacht ~erücksichtigung gefunden. 

Pachtpreis und Nebenkosten 

Für das gesamte- Objekt ist eine _ *  Umsatzpacht L>. _ <  .... .. in Höhe.von 2 %, 
.*... ..<..;;;.D' &;:,., 

mindestens jedoch für das volle {p~cfi~j.äh$:.3':60,0 
zahlen. ~ntgeldpf lichtig ist der im ~aststättenbereich 'ein- 
schließlich des Straßenverkaufs erzielte Gesamtumsatz, abzüg- 
lich der Umsatzbeträge für Bedienungsgelder (max. 15:%)., Um- 
satz- und Getränkesteuer. 

Bei Ausübung des Optionsrechtes durch die Pächterin ist die Um- 
satzpacht neu zu verhandeln und den wirtschaftlichen Gegeben- 
heiten anzupassen. . s 

, Einigen sich die Vertragsparteien nicht über den Pachtzins, so 
entscheidet ein auf Antrag einer oder beider Parteien von der 
Industrie- und Handelskammer zu benennender Sachverständiger 

Schiedsgutachter gemäß S 317 BGB nach billigem Ermessen da- 
rüber, ob und in welcher Höhe eine Änderung der Pacht eintreten 
soll. 
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~ i e  Kosten dieses Verfahrens werden von den Parteien nach dem 
Verhältnis von Obsiegen und Unterliegen gegenüber dem Stand der 
Verhandlungen von Anrufung der Industrie- und Handelskammer ge- 

I tragen. . 

Auf die Umsatzpacht sind monatliche Abschlagszahlungen zu lei- 
sten in Höhe von 300,OO DM, die entsprechend der Jahresabrech- 
nung in der Höhe, auf Anforderung der Verpächterin, angepaßt 
werden können. Zahlungen sind bis spätestens zum 3. des laufen- 
den Monats zu zahlen. Die Pächterin hat den Jahresumsatz späte- 
stens am 31.03. eines jeden Jahres für das vergangene Jahr in 
geeigneter und nachprüfbarer Form vorzulegen. Die Pächterin er- 
klärt sich bereit, auf Anforderung der Verpächterin die dem 
Finanzamt zur Verfügung stehenden Unterlagen ebenfalls .zur Ver- 
fügung zu stellen. 

I 

Alle mit dem  achto ob jekt zusammenhängenden Betriebskosten - wo- 
zu auch die der Verpächterin obliegenden öffentlich rechtlichen 
Gebühren und Abgaben gehören - gehen zu Lasten der Pächterin. 
Sollten Betriebskosten oder ähnliches teilweise bei der Ver- 
pächterin angefordert werden, ist die Pächterin verpflichtet, 
auf schriftliche Mitteilung die angeforderten Beträge innerhalb 
von 14 Tagen zu überweisen. 

In dem Cafepavillon und im AuBenbereich ist ein der Örtlichkeit 
angemessener und den Bedürfnissen entsprechender Betrieb 
mustergültig zu unterhalten, der dem Charakter eines Ausflugs- 
cafe's entsprechen sollte. Zu einem anderen Zweck darf das 
Pachtobjekt nicht genutzt werden. 

Die Pächterin verpflichtet sich, im Gaststättenbetrieb minde- 
stens ein nichtalkoholisches Getränk unter dem Preis alkohol- 
haltiger Getränke gleicher Menge anzubieten. 

Die ~ertragsparteien gehen davon aus, daß ein Winterbetrieb 
nicht erfolgt . 

Die Unterhaltung in Dach und Fach einschließlich der laufenden 
Schönheitsreparaturen, sowie Verkehrssicherungpflicht für das 
gesamte von der Pächterin zu errichtende Objekt obliegt der 
Pächterin. Das gleiche gilt auch für die Teile des Turmes, die 
in diesem Vertrag der Pächterin übkrlassen werden. 
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Die Pächterin übernimmt ferner die Reinigung der Zuwegung zum 
~achtobjekt'einschließlich des Winterdienstes entsprechend den 
Anforderungen der jeweiligen Ortssatzungen, für die Zeit vom 
01.04. bis 31.10. eines jeden Jahres. Sollte eine Bewirtschaf- 
tung außerhalb dieses Zeitraumes durchgeführt werden, so sind 
die Reinigungstätigkeiten auch auf diesen Zeitraum auszudehnen. 

, 

Die Verpächterin übernimmt keine Haftung dafür,.das ~enehmi- 
gungen für den vorgesehenen Betrieb und seiner Anlagen erteilt 
werden bzw. erteilte Genehmigungen fortbestehen. Das gilt ins- 
besondere für ~onzessionen. Die Pächterin hat auf Ihre Kosten 
sämtliche Voraussetzungen für den Betrieb eines Gewerbes zu 
schaffen und aufrecht zu erhalten, dies gilt auch für Reklame- 
anlagen usw. Auflagen der Gewerbeaufsicht und anderer Stellen 
hat die Pächterin auf eigene Kosten zu erfüllen. 

S 7 

Haf tunq 

Die Pächterin haftet ohne Rücksicht auf Verschulden für alle 
Schäden, die während der Pachtzeit oder beim Ein- oder Auszug 
von ihr, ihren Angehörigen, Bediensteten, Besuchern, Beauftrag- 
ten und etwaigen Untermietern an dem Pachtobjekt verursacht 
werden. Die ~ächterin verpflichtet sich zum Abschluß einer Ver- 
sicherung mit ausreichender Deckung. 

S 8 

Untervermietunq 

Eine Untervermietung darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung der 
Verpächterin erfolgen. 

Vertrassverletzunq 

Verstößt die ~ächterin gegen eine Bestimmung dieses Vertrages, 
hat die Verpächterin das Recht nach erfolgloser Abmahnung das 
Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen. 

Dieses Recht steht der Verpächterin besonders dann zu, wenn der 
Betrieb in einer die Interessen der Verpächterin oder den Ruf 
des Betriebes schädigenden Weise geführt wird. Macht die Ver- 
pächterin von ihrem Recht zur fristlosen Kündigung Gebrauch, 
h'at die Pächterin die Pachtsache innerhalb von 30 Tagen nach 
Zustellung der Kündigung zu räumen und an die Verpächterin 
herauszugeben. 



§ 10 

Betreten des  achto ob; ektes 
Die Beauftragten der Verpächterin und etwaige Partner, Folgein- 
teressenten können das Pachtobjekt nach ~erminvereinbarung be- 
treten und besichtigen. 

§ 11 

Beendisuns der Pachtzeit 

Die Pachtfläche ist nach Beendigung der ~achtzeit in or.dnungs- 
gefiäßem Zustand, einschließlich der errichteten Aufbauten, zu- 
rückzugeben. 

Aufbauten, Einrichtungen und Gegenstände, mit denen die Päch- 
terin das ~achtobjekt versehen hat, hat sie auf Verlangen der 
Verpächterin auf eigene Kosten zu beseitigen und den früheren 
Zustand wiederherzustellen. Verlangt die ~erpächterin die Be- 
seitigung der Sachen nicht und'beläßt die Pächterin die Sachen 
in dem errichteten Gebäude, dann hat diese keinen Anspruch auf 
Entschädigung. 

Schlußbestimmunsen 

Gerichtsstand für alle aus diesem Vertrag entstehenden ~trei- 
tigkeiten ist Wiesbaden. 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der 
Schriftform. 

Dieser Vertrag wird zweifach gefertigt, jede Vertragspartei er- 
hält eine Ausfertigung. 

Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen und Aufhebungen des Ver- 
trages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wer- 
den. Das gleiche gilt für Zusagen und Zustimmungen aller Art. 

Personenmehrheit 

1. Unter Pächter und Verp,ächter werden die ~arteien auch dann 
verstanden, wenn sie aus mehreren Personen bestehen. Mehrere 

, 
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Personen als Pächter haften für alle Verpflichtungen aus dem 
Pachtvertrag als Gesamtschuldner. 

2. Mehrere Personen als Pächter'bevollmächtigen sich hiermit 
gegenseitig zur Abgabe und Annahme von Erkl.ärungen mit Wir- 
kung für und gegen jede Person; dies gilt nicht für Kündi- 
gungen und Pachterhöhungen. 

Wirksamkeit der Vertraasbestimmunsen 

Durch Ungültigkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die 
Gültigkeit der übrigen nicht berührt. Für den Fall der Nichtig- 
keit einzelner Bestimmungen sind die Parteien verpflichtet, an 
ihrer Stelle eine solche Regelung zu treffen, die der ursprüng- 
lich vorgestellten mit rückwirkender Kraft am nächsten kommt. 

Durch diesen Pachtvertrag werden frühere Vereinbarungen aufge- 
hoben. 

Wiesbaden, d.en 2 1. ApA, 1003 

Verpächterin: 

Landeshauptstadt Wiesbaden 
Der Magistrat 

- Amt fur Wirtschaft. 

Bischofsheim, den 15.4.1993 

BEOOWA Hotel- und 
Goststättenbetriebs Gesellsdioft mbfl 

auf dem Rathausplatr 
6500 Mainz am R h e i n  

Telefon (061 S4) 9 U 2 0 0  



' V e r e i n b a r u n g  
-- 

zwischen 

der Landeshauptstadt 'Wiesbaden, vertreten durch den ~ag is t ra t -  Kulturamt - 
. . 

' -  na,chfolgend "Stadt" genannt - 

und 
. . . - .  

der Fa. Bedowa.GmbH, Auf dem ~athaus~ la tz  I, Mainz, vertreten durch ~ e r r n  
' Bernd. Wagner, Parkstr. 99 . a, . Wiesbaden . , 

" . 
. . . . 

, sowie . . . 

. . . . I 
. . 

der' fa. Bindino-Brauerei AG; ~iederlassung Bischhofsheim, ~ittelgewann 1 -5, 
~i$chhofsheim, vertreten durch Herrn Wolfgang ~ a n ~ e r ' u n d  Herrn Be ie  . . . . 

L, ,. - nachfolgend "Bedowa" genannt - 
. ? .  

. .  . e-3 ' . 
C>" 

Die .:.,::L.;; Stadt ,k.3*,.c.,.+e:, raumt..Bedowa T,,!,< =..,.,.: ,.....- L,7Z ,2..-sr:,: ..... <..,. das Recht . . .. ....P+g, ein ;:*:. . ~'ll~Üeian$altujigen .. .. in: def . sog:'/,. . . .  \5 6i,.% ,.. . ( ., 

. .!!Erlebnismulde!! auf d ~ m ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ~ - ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ & ~ ~ e ~ ~ ~ ~ i ~ ~  . . zub&wifis&afi&j"; : 

. . 
L 

. . 
, 

,§ 2 ' .  

. . 
, . 

. . 
' .::... , ......... ~~i bis zu f~ " f ! vg~ä"s ta l tü "ge~~a~  ~ ~ l g n ~ ~ ~ j ~ , h ~ , ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~ k ~  sih das. ~ ~ ~ h ~ : d ~ ~ ,  . 

Bewirtschaftung allein auf den Verkauf von Bier. Die ~eranstaltungen, auf diediese 
Ausnahmeregelung -.,Lr-.-. . - - . .  zutrifft, werden durch die Stadt bestimmt. Dabei sollen in d'en 

, ;:; ,,.,. . .,L-,..>..L. :,: .,.,,.!::::'.:-. ::: . -...:;.7'.'.,..c%' ".k . 

r MonatenJul~ und:August'riicht mehr als'diei ~eranstaltun~en,diesei.~$ durqhgefibrt 
. . werden. 

. . 

' .  5 3  
' , . . 

InErgänzung zu § 4 des ~ a c ~ v e r t o g s  vom 1,5.04./21'.04.9.3 wird festgelegtl daß der 
bei der ,Bewirtschaft"ng einer Veranstaltung im sinne des!@,$erzielte umsatz Teil.: 
d& entgeltpflichtigen Gesamtumsatzes< Si dieser ~ertragsbestimmung'ist. Bei: : . . 
allen unter .§ 2 genannten Veranstaltungen führt Bedowa ;iDi%aekeizielten. ..+... " ...." . . , . , . 

,~ie%riisatie$?(abzuglich . ,.d!: .,.,~~.~-.:~~~ .-- Umsatz-und Getränkesteuer sowie Bedienungsgeldern,. 
. >  ... . ._. 

(max 15 %)) als Sonderumsatzbeteiligung an die~andeshauptstadt~~iesbad'en~ .. C . . , .. . r.ii >... i 

& ~ ; i ~ . l ~ " l t ~ ~ & ~ ~ ~ a b ~  + - . . C .  *. ,., . . . ... Die diese( ~ ~ ~ d ~ i ~ ~ ~ t ~ b ~ t ~ i l & ~ ~  z"grunde gelegten. . . .  . , .:. 
Bierumsätze bleiben bei der Ermittlung der Vergiifung 'im Sinnedes Satzes 1 ,@ 
unberücksichtigt. Die So.ndehrnsatzbeteiligung 'ist jeweils nach Abschluß der 
Versnstaltung~abzurechnen .. . ; . . . : , . .  . und zu entfichte". . Mit defAb<e'=h""nQ:wiid' Bedoyaae? . 

. . 

s t id$hie , . ~ ö h ~ ' d & < ' ~ ' . b ~ ~ h ~ ~ : i " . ~ ~ , g i ~ ~ ~ t ~ ~  . I :  . . : . .. :-. . .% . und nachprüfbakf ~ ~ ~ m : " + ~ h w & ~ & " . '  
'...>,;... ?,% . . .  , . .  

. CVorJagG..der'Anli.efe~-.und .~ücklieferschein~ ~ommissionsabredlnuri~en de&' 
B i."d i".i~j;:i~.&;gi;;.~ ., .t 

\ . .  

. . 



-, 

Die Vertragsparteien sind sich'darüber einig. daß ~e'dowa aufgrund diesei 
~ereinbarun~nicht 'das Re~hthat~außerhalb der Pachffläche gemäß Pachtvertrag . 

vom 15.04./21,04.93 ohne die für eine Inanspruchnahme solcher Flächen stets : . 

erforderliche ~utzun~svereinbarung mit der Landes'hauptstadt wiesbaden ' 

' 

- "Kulturamt" - eigene ~eranstaltungen,'insbesondere unt.er Einbeziehung der 
"Erlebnismulde'l durchzuführen$,D.ie~Vergabe. ..3.:t,L.. . ,.: ! ii,.!,- der ,. ",,;::. ~'Erle6nism~l~e": .> .::..: ::..;. . . an Nutzes 
; g~sc~ ieh~~~ssch l~ ieß l i c~~~durch~~ .d i . e  . . Stadt (Kultuiamt) P&( 6 3 , 1 I 3 . (C, " -3603 "' .' 

.. . . .. 

~ iese 've re inbqru" '~  gilt für die Zeit vom 01.07.94. bis zUm 31 .j2.95. Sie verlänQert 
. . 

sich jeweilsum ein weiteres Jahr, wenn sie nicht späteste'ns drei Monate vor dem C ' jeweiligen Vertragsende iekandigt worden ist: Utiabhangig, davon &det die 

I 

~ereiRbarungin jedem Falle mitder 6eendigung des ~'aditveitiags'vom 
. . 

' 1-5.121.04.93. 
. , 

. . 

§ 6  . . . .  

. . . 
Die 9s 12, 13 und 14 des ~ a c h t v i r t r a ~ s  vom 15.121.04.93 gelten sinngemäß auch. 
für die vorliegende'v&einbarung. . . . ' 

. , 

Wiesbaden, den 2?septemb6r 1994 .. ~ischhofsheirn~ den  6. Oktober. 1994 .. : 

. . 

C . . .  

.Landeshauptstadt Wiesbaden . . 
,Der Magistrat 

' Rie:dle . 

. . 
~ e # # a  GmbH . . 

. . 

BEDOWA Hotel-und - 

. . .  Gasistaffhbtriebr ~ e ~ d k c h a  h rnbH 
. . auf dem ~athahs~latz .. 

Maini arn Rhein 
. Telefon (0 61 31) 23 30 00 



Veranstaltungen Neroberg 

Keine Daten vorhanden 1 
1997 

07.11.1997 (Wiesbadener Musik- U. Kunstschule(Laternen- und Lichterfest ( X ( 1 1 ( 1 
1998 I 

Keine Daten vorhanden 
1999 

Keine Daten vorhanden 
2000 

Keine Daten vorhanden 
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--- - 
27.05.2001 
27.06.2001 

18.11.2001 
2002 

X 

X 

ESWE 
Nimmdrei-Filmfond 

Arbeitskreis Soldatenverbände 

X 

X 

Nerobergfest 
Dreharbeiten 
Gedenkfeier + 
Kranzniederiegung X 

X 

X 

X 



Datum 

Veranstaltungen Neroberg 

Antagsteller 

2003 
Fatal-Film 
ESWE 
ASR . .V- 

Evang. Bergkirchengemeinde 
KITA Breckenheim 
KurbetriebeMleingut 
~ G i l i e  Pino 
Freunde 8 Förderer Nerobergbahn 

Arbeitskreis Soldatenverbände 
2004 

ESWE Verkehr 
Evang. Bergkirchengemeinde 
Frau Richter 
Theater-AG Mosbacher Bera 
~reunde 8 Förderer Nerobergbahn 
Herr Malsy - Für Gaderobe keine 
Hafiuna 

I Frau Kaul 
r~reunde & Förderer Nerobergbahn 
I 

Arbeistkreis der Soldatenverbände 

I I I I I I  - - 
Dreharbeiten I I I I I I  X X 

Nerobergfest X X 

33s 
0 . q  L ~ e c  
o " g g  
C a =  
0 0 . 0  

Veranstaltung 

Weinmatinee x I x l  I X 1 

3 

o> 
% F 3 *  

0> 
0 
E 
.Z = 
'" 

Orientierungslauf 
Gottesdienst 
Kinder-Musik-Veranstaltung 

-- P P 

Hochzeitsfeier 1 1 1  X 

Veranstaltung für Kinder X 

Gedenkfeier + I 1 1  I I I 

m 
1 2  

€ . E  

X 

X 

X 

Kranzniederlegung I I I I I I  X X 

C 

f 

= a l  
g.5 

Nerobergfest X X I  X I 

X X 

X 

X 

- -  

Familiengottesdienst 
HochzeitFeier 
Theatervorstelluna 
Dreamnight 

Improvisationstheater 

X 

X 

Geburtstagsfeier 
Happy Halloween 
Gedenkfeier + 
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X 

X 

Kranzniederlegung 
Gottesdienst 

Bergweihnachts-Gottesdienst 

X 

X 

X ~ ~ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X  



Veranstaltungen Neroberg 

Datum I Antagsteller 

I . . 

Amazing Group 1 Hochzeitsfeier 
I 

Marco Blöcher 
Improvisationstheater "Für Gaderobe 
keine Haftung" 

Kath. Pfarrgemeinde St. Bonifatius IAbschluss Stadtrallye I x I x I  

2005 
Hans Walter Lang, 610210 1 Hochzeitsfeier 1 1 1  X 

ESWE I Nerobergfest 

Veranstaltung 

I .. .. 
Ev. Bergkirchengemeinde I Gottesdienste I 1 1  

Hochzeitsfeier 
2. Wiesbadener Impro-Theater- 
Sommer 

I X J 
Omella Lonegro ISommerfest 1 1 1  

'b - 
5 .- 
- s 

X 

X 

[ne Hafiung" Sommer 

Die Dramatische Bühne Freilicht-Festival 

Frau Kristin Nawrath Jungesellinnen-Picknick 
Frau Elke Helmrath Hochzeitszeremonie 
Frau Sarnira Azgua Sornmerfest der Sportgruppe 

3 - C  
al 

I- 

X 

Sportgruppe Caoeira-Brasil 
Taunus-Auto-Verkaufs-GmbH, 
I 

'Arbeitskreis der Soldatenverbände 

Ev. Bergkirchengemeinde 

E 
Y 

al 
R U  

al 

4 
C 

f - 

Präsentation Mercedes S- 
Klasse 
Gedenkfeier + 
Kranzniederlegung 
Gottesdienst 

ESWE 
Nicole Blunck 
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2006 

ESWE 
Arbeitskreis der Soldatenverbände 

X 

X 

X 

Njomza Ejupi-Zeqiri 
ESWE Verkehrsgesellschaii GmbH 
SCHUFA Holding AG 
Evang. Bergkirchengemeinde 
lmprovisationstheater "Für Gaderobe 

Capoeira-Brasil 
Internes Mitarbeiterfest 
Projekt Kidsclub des FSV Mainz 
05 
Happy Helloween 
Gedenkfeier + 
Kranzniederlegung 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Familienfeier 
Nerobergfest 2006 
Jaubmnch 
Gottesdienst 
3. Wiesbadener Impro-Theater- 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



Veranstaltungen Neroberg 
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Datum 

2007 

Antagsteller Veranstaltung 

S C = %  

% 
E 
1 

- 
,ii 

m 
3 8  

C 

g s  

s - r  - 

5 
~ . z = g = E m  

= ~ r  
33s 

P"% 
C C 

P> @ c c  
C a 3  
0 0 -  



Veranstaltungen Neroberg 

Offizielle Übernahme der Vergabe der Erlebnismulde vom Kulturamt ab 2002 
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